
Geschäftsreglement für die Schweizerische Kommission für Berufsentwick
lung und Qualität für die Grundbildungen der Maschinen-, Elektro- und Me
tallindustrie (SKOBEQ-MEM)

vom 1. Januar 2023 (ersetzt Geschäftsreglement vom 1. Oktober 2020)

Präambel
Die Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität für die Grundbildungen der 
Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (im Folgenden SKOBEQ-MEM genannt) ist ein strategi
sches Organ mit Aufsichtsfunktion und ein zukunftsgerichtetes Qualitätsorgan nach BBG, Art. 8 
Abs. 1 und Art. 22 der Verordnungen über die MEM-Grundbildungen. Sie ist Ausdruck der Ver
bundpartnerschaft in der Berufsbildung.

Gesetzliche Grundlage
Artikel 1

Die SKOBEQ-MEM basiert auf Art. 22 der Verordnungen über die MEM-Grundbildungen:
1 Die Schweizerische Kommission für Berufsentwicklung und Qualität für die Grundbildungen An
lagen- und Apparatebauer/in, Automatiker/in, Automatikmonteur/in, Elektroniker/in, Konstruk- 
teur/in, Polymechaniker/in, Produktionsmechaniker/in und Mechanikpraktiker/in der Maschinen-, 
Elektro- und Metallindustrie setzt sich zusammen aus:

a. 10 bis 12 Vertreterinnen oder Vertretern der Arbeitgeberschaft;
b. 3 bis 4 Vertreterinnen oder Vertretern der Arbeitnehmerschaft;
c. 3 bis 4 Vertreterinnen oder Vertretern der Fachlehrerschaft:
d. je mindestens eine Vertreterin oder ein Vertreter des Bundes und der Kantone.

2 Die Sprachregionen müssen gebührend vertreten sein.

3 Die Kommission fällt nicht in den Geltungsbereich der Kommissionenverordnung vom 
3. Juni 19967. Sie konstituiert sich selbst.

4 Die Kommission hat folgende Aufgaben:

a. Sie passt den Bildungsplan nach Artikel 9 den wirtschaftlichen, technologischen 
und didaktischen Entwicklungen laufend, mindestens aber alle 5 Jahre an. Dabei trägt sie all- 
fälligen neuen organisatorischen Aspekten der beruflichen Grundbildung Rechnung. Die An
passungen bedürfen der Zustimmung der Vertreterinnen und Vertreter des Bundes und der 
Kantone.

b. Sie beantragt dem SBFI Änderungen dieser Verordnung, sofern die beobachteten 
Entwicklungen Regelungen dieser Verordnung, namentlich die Handlungskompetenzen 
nach Artikel 4, betreffen.
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